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Lfd. 

Nr. 

Beschluss-

datum 

Nr. der  

Vorlage 

Beschlusslage (ggf. Frist) Zuständigkeit 

(Dez./Amt) 

Bearbeitungsstand Bemerkungen 

1 16.02.2021 I-A 1/2021 Anerkennung von überplanmäßigem Bedarf 
einer 0,5 VÄ-Stelle Sachbearbeitung zur 
Aufgabenerfüllung EFRE-finanzierter Quar-
tiersmeistereien  

 

I / Amt 83 Stellenbesetzungsverfahren 
wurde ausgesetzt 

Keine 

2 20.09.2021 I-A 9/2021 Anerkennung von überplanmäßigem Perso-
nalbedarf für eine Stelle Sachbearbeitung im 
Rahmen der Verwaltungsvereinbarung mit 
SWAE 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senio-
rinnen und Senioren, Migrantinnen und Mig-
ranten und Menschen mit Behinderung 
stimmt vorbehaltlich der Finanzierung durch 
SWAE der Schaffung einer überplanmäßigen 
Personalstelle für die Sachbearbeitung im 
Rahmen der Verwaltungsvereinbarung mit 
SWAE (0,77 VÄ=30 Std./Woche, zunächst 
befristet bis Ende 2027, voraussichtlich Ent-
geltgruppe 9a TVöD Entgeltordnung/VKA 
vorbehaltlich der endgültigen Bewertung 
durch das Personalamt) zu und empfiehlt 
dem Personal- und Organisationsausschuss 
eine entsprechende Beschlussfassung. 

I / Amt 83 Zustimmung durch P & O in 
seiner Sitzung vom 
09.09.2021, Stellenbewer-
tung ist abgeschlossen. 

Stelle wurde zum 
01.01.2022 besetzt. 

Abgeschlossen. 

keine 
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3 03.11.2021 I-A 11/2021 Wohnen in Nachbarschaften (WiN) - Über-
tragung von Projektmitteln in das neue 
Haushaltsjahr 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senio-
rinnen und Senioren, Migrantinnen und Mig-
ranten und Menschen mit Behinderung be-
schließt einstimmig die Überführung der im 
Kapitel 64 6405 684 01 nicht verwendeten 
Mittel für das Programm „Wohnen in Nach-
barschaften“ in der Gesamthöhe von bis zu 
37.660,73 € am Ende des Wirtschaftsjahres 
2021 in die kapitelbezogene Rücklage. 

I / Amt 83 Im Rahmen des Haushalts-
abschlusses 2021 wurde 
darauf verzichtet, einen 
Antrag auf Zuführung zur 
kapitelbezogenen Rücklage 
zu stellen. Durch ausste-
hende Drittmittel werden in 
2022 genügend Finanzmit-
tel zur Verfügung stehen. 
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5 03.11.2021 I-A 12/2021 Umsetzung des kommunalen Förderpro-
gramms "Wohnen in Nachbarschaften" (WiN) 
in 2022/2023 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senio-
rinnen und Senioren, Migrantinnen und Mig-
ranten und Menschen mit Behinderung 
stimmt der Richtlinie zur Gewährung einer 
Projektförderung im Rahmen des kommuna-
len Förderprogramms „Wohnen in Nachbar-
schaften“ der Stadt Bremerhaven für 
2022/2023 einstimmig zu. Das Programm 
soll vorbehaltlich der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel ab dem 01.01.2022 für 
die Dauer der Richtlinie bis 31.12.2023 in 
Federführung des Amtes für kommunale Ar-
beitsmarktpolitik weitergeführt werden. 

I / Amt 83 Programm wird umgesetzt 
sobald ein rechtskräftiger 
Haushalt zur Verfügung 
steht. 
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5 03.11.2021 I-A 13/2021 Kommunale Arbeitsmarktpolitik für die Jahre 
2022 und 2023 – Schwerpunkte und Richtli-
nien 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senio-
rinnen und Senioren, Migrantinnen und Mig-
ranten und Menschen mit Behinderung 
nimmt die arbeitsmarktpolitischen Zielset-
zungen kommunaler Arbeitsmarktpolitik für 
die Jahre 2022 und 2023 zur Kenntnis und 
stimmt der Verlängerung der genannten För-
derprogramme und Projekte auf der Grund-
lage der angefügten Fördergrundsätze bis 
31.12.2023 zu. 

Neue Projektansätze, die auf der Grundlage 
der angeführten Projektansätze beschieden 
werden können, sind dem Fachausschuss 
vor Bescheiderteilung vorzulegen. 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senio-
rinnen und Senioren, Migrantinnen und Mig-
ranten und Menschen mit Behinderung 
stimmt der im Entwurf beigefügten Richtlinien 
zu und beauftragt das Amt für kommunale 
Arbeitsmarktpolitik mit der haushalts- und 
verwaltungsmäßigen Umsetzung. 

Förderanträge, die nicht eindeutig einem der 
vier Förderprogramme/Richtlinien zuzuord-
nen sind, sind dem zuständigen Fachaus-
schuss zur Einzelentscheidung vorzulegen. 

I / Amt 83 Richtlinien werden umge-
setzt sobald ein rechtskräf-
tiger Haushalt zur Verfü-
gung steht. 

 

 


